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neten zum Nationalrat Dr.Fiedler und Genossen, 
Nr.1718/J vom 22.5.1974: "PositivesVorrangzeichen" • 
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Zur obigen Anfrage erlaube ich mir, folgendes mitzuteilen: 

ZU"l.L 

Meiner Ansicht nach entspricht die vorgenommene Signal~sierung 
den Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung. Allerdings möchte 
ich darauf hinweisen, daß die Anbringung von Zusatztafeln als 
Maßnahme der Vollziehung der Straßenpolizei nach Artikel 11 
Abs.1 Ziff. 4 des Bundesverfassungsgesetzes Landessache ist. 
Meine'Rechtsansicht im Gegenstand kann daher nur unverbind
lich sein. 

Zu 2) und 3} 

Nach dem Vorhergesagten besteht kein Anlaß zu einer Gesetzes
initiative .. ' 

Wien, 'amJ~uli 1974 
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